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Zehnte Satzung 

zur Änderung der Satzung 
über den Betrieb und die Gebühren  

der Feuerbestattungsanlage 
der Stadt Braunschweig 

(Betriebs- und Gebührenordnung  
der Feuerbestattungsanlage) 

 
Auf Grund der §§ 2, 12, 13 des Gesetzes über das Leichen-, 
Bestattungs- und Friedhofswesen vom 8. Dezember 2005 (Nds. 
GVBl. S. 381), der §§ 6, 8 und 83 der Niedersächsischen Ge-
meindeordnung (NGO) in der Fassung vom 28.  Oktober 2006 
(Nds. GVBl. S. 472), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes 
vom 7. Dezember 2006 (Nds. GVBl. S. 575), und der §§ 1, 2, 4 
und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(NKAG) in der Fassung vom 23.  Januar 2007 (Nds. GVBl. 
S. 41), hat der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 
8. Juli 2008 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

Artikel I 
 
 
Die Satzung über den Betrieb und die Gebühren der Feuerbe-
stattungsanlage der Stadt Braunschweig (Betriebs- und Gebüh-
renordnung der Feuerbestattungsanlage) vom 21. Mai 1974 
(Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 11 vom 10. Dezem-
ber 1974, S. 49) in der Fassung der Neunten Änderungssatzung 
vom 5. Juli 2005 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 7 
vom 14. Juli 2005, Seite 32) wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 3 Abs. 6 Halbsatz 2 wird das Wort „Oberstadtdirektor“ 

durch „Oberbürgermeister“ ersetzt. 
 
2. In § 4 Abs. 1 und § 5 Abs. 3 wird das Wort „Grünflächenamt“ 

durch „Fachbereich Stadtgrün“ ersetzt. 
 
3. Der Gebührentarif in § 12 erhält folgende Fassung:  
 
„A Gebühren im hoheitlichen Bereich (ohne Umsatzsteuer) 

 
1.  Aufbahrung einer Leiche 58,00 € 

 
2.  Benutzung Feierhalle (für eine Trauerfeier von 30 Minu-

ten zuzüglich einer Vor- und Nachbereitungszeit von 
weiteren 30 Minuten  
a) Feierhalle I 270,00 € 
b) Feierhalle II 170,00 € 

 
3.  Transport von Särgen pro Fahrt 80,00 € 

 

 
B Umsatzsteuerpflichtige Gebühren gem. § 12 des Umsatz-

steuergesetzes 
 
1.  Aufbewahrung einer Leiche infolge Verzögerungen der 

Einäscherung auf Veranlassung der Hinterbliebenen     
über mehr als 3 x 24 Stunden nach Erteilung der Ein-
äscherungsgenehmigung; für den vierten und jeden wei-
teren angefangenen Tag 

 
    netto        brutto 
 
a)  Erwachsene   36,13 €     43,00 € 
b)  Kinder bis zu zehn Jahren  22,69 €     27,00 € 

 
Die gleichen Gebühren werden für jeden angefangenen 
Tag der Aufbewahrung erhoben, wenn die Leiche ohne 
Einäscherung wieder ausgeliefert wird. 

 
2.  Einäscherung (einschließlich einer Aschenurne) 
 

    netto         brutto 
 

a)  Erwachsene  182,44 €     217,10 € 
b) Kinder bis zu zehn Jahren,  

Gebeinreste  100,00 €     119,00 € 
c)  nichtbestattungspflichtige  

Frühgeburten    50,00 €        59,50 € 
 
 

3.  Aufbewahrung einer Urne 
    netto         brutto 

 
a)  bis zu vier Wochen  
 nach der Einäscherung                        gebührenfrei 
b)  für die fünfte Woche              19,50 €       23,20 €  
c) für die sechste und jede  

 weitere angefangene Woche   8,49 €       10,10 €  
 

4.  Urnenversand                              40,50 €       48,20 € 
 
Für die in Teil B aufgeführten Gebühren wird die Umsatz-
steuer gem. § 12 des Umsatzsteuergesetzes hinzugerech-
net. 

 
Die Stadt kann von der Erhebung der Gebühren ganz oder 
teilweise absehen oder sie ganz oder teilweise erlassen, wenn 
deren Erhebung oder Einziehung nach Lage des einzelnen 
Falles unbillig ist.“ 
 
4.  § 13 Abs. 1 wird aufgehoben. Abs. 2 wird zu Abs. 1. 
 
5.  In § 13 Abs. 1 (neu) wird das Wort „Oberstadtdirektor“ durch 

„Oberbürgermeister“ ersetzt. 
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6.  § 14 wird wie folgt gefasst:  
 

„Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Abs. 2 der Niedersächsi-
schen Gemeindeordnung handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig entgegen § 5 Abs. 4 auf dem Grundstück der Feuer-
bestattungsanlage einer Werbetätigkeit nachgeht. Die Ord-
nungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 € ge-
ahndet werden.“ 

 

7.  § 15 Abs. 1 erhält folgende Fassung:  
 

„Soweit gesetzlich vorgesehen, ist gegen einen aufgrund 
dieser Satzung erlassenen Verwaltungsakt der Widerspruch 
zulässig. Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Bescheides schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Stadt einzulegen.“ 
 

Artikel II 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 1. August 2008 in Kraft. 
 
Braunschweig, den 16. Juli 2008 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I. V. 
Zwafelink 

Stadtbaurat 
 

Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht. 
 

Braunschweig, den 16. Juli 2008 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I. V. 
Zwafelink 

Stadtbaurat 
 

Satzung über die abgeschottete Statistische Dienststelle 
der Stadt Braunschweig 

vom 08.07.2008 
 

Aufgrund der §§ 6 und 40 Abs. 1 Nr. 4 Nieders. Gemeindeord-
nung (NGO) in der Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. 
S. 473), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Dezember 2006 
(Nds. GVBl. S. 575), in Verbindung mit den §§ 2 und 9 Abs. 2 
Nieders. Statistikgesetz (NStatG) in der Fassung vom 27. Juni 
1988 (Nds. GVBl. S. 113), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16. Dezember 2004 (Nds. GVBl. S. 634), hat der Rat der Stadt 
Braunschweig in seiner Sitzung am 08.07.2008 folgende Sat-
zung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 

(1)  Die Stadt Braunschweig betreibt zur Gewinnung der statis-
tischen Informationen, die sie zur sach- und fachgerechten 
Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt, eine Kommunalstatistik 
im eigenen Wirkungskreis. 

 

(2)  Die Kommunalstatistik der Stadt Braunschweig umfasst 
die Erhebung und Speicherung von Daten für statistische 
Zwecke, deren Aufbereitung sowie Analysen und Progno-
sen (Stadtforschung). Diese Satzung regelt insbesondere 
die Aufgaben und die nach § 9 NStatG vorgeschriebene 
Abschottung der Statistischen Dienststelle von den ande-
ren Organisationseinheiten. Gesetzlich geschützte Daten 
aus unterschiedlichen Quellen und für nicht abschließend 
bestimmte statistische Auswertungszwecke dürfen im 
Rahmen der Kommunalstatistik nur aufgrund von besonde-
ren Satzungen der Stadt Braunschweig erhoben und ge-
speichert werden (§ 3 NStatG). 
 

(3)  Geschäftsstatistiken, bei denen die zuständige Dienststelle 
ihre eigenen Daten für ihre Zwecke nach den für die Ver-
waltungstätigkeit geltenden rechtlichen Regelungen verar-
beitet, und die Verarbeitung von Daten, die nicht dem Da-
tenschutz oder der statistischen Geheimhaltung unterlie-
gen, sind keine statistischen Informationen im Sinne dieser 
Satzung. 

§ 2 
Statistische Dienststelle 

 
Die Aufgaben der Kommunalstatistik werden der AG Statistik 
und Stadtforschung des Referates Stadtentwicklung und Statistik 
übertragen.  
 
Die Statistische Dienstelle hat insbesondere die Aufgabe, 
 
1. statistische Erhebungen aufgrund von Satzungen nach § 2 

i. V. m. § 3 Abs. 1 NStatG vorzubereiten, durchzuführen 
und auszuwerten, 

 
2. personenbezogene Daten aus dem Verwaltungsvollzug 

aufgrund von Satzungen nach   § 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 
NStatG statistisch aufzubereiten, 

 
3. die ihr nach § 1 Abs. 3 NStatG bei der Durchführung von 

Bundes- und Landesstatistiken übertragenen Aufgaben 
wahrzunehmen; sie gilt, sofern nichts anderes bestimmt 
ist, als Erhebungsstelle, 

 
4. Einzelangaben, die ihr nach § 8 Abs. 2 NStatG oder bun-

desrechtlichen Vorschriften übermittelt werden, statistisch 
auszuwerten, 

 
5. Einzelangaben im Rahmen des § 8 Abs. 3 NStatG zu ü-

bermitteln, 
 
6. statistische Datensammlungen und Instrumente aufzubau-

en, zu pflegen und bereitzustellen. 
 
Weitere Aufgaben können ihr im Einzelfall durch Dienstanwei-
sung übertragen werden. 
 

§ 3 
Abschottung 

 
(1) Die Statistische Dienststelle ist nach Maßgabe der folgen-

den Vorschriften personell, räumlich, technisch und orga-
nisatorisch von den übrigen Stellen und Aufgaben der 
Verwaltung zu trennen: 

 
Personelle Abschottung 
 
1. Die in der Statistischen Dienststelle tätigen Personen 

dürfen während des Zeitraumes, in dem sie konkrete 
Aufgaben der Kommunalstatistik gemäß § 1 Abs. 2 
dieser Satzung wahrnehmen oder für Statistiken nach 
§ 1 Abs. 3 NStatG bzw. für Tätigkeiten nach § 8 Abs. 2 
und 3 NStatG zuständig sind, nicht zugleich auf den 
einzelnen Betroffenen gerichtete Aufgaben des Ver-
waltungsvollzugs wahrnehmen. Sofern sie Aufgaben 
der Statistischen Dienststelle regelmäßig nur mit ei-
nem Teil ihrer Arbeitszeit wahrnehmen, ist ihr Einsatz 
durch Dienstanweisung besonders zu regeln. 
 
Die in der Statistischen Dienststelle tätigen Personen 
dürfen die aus ihrer Tätigkeit gewonnenen Erkenntnis-
se über Auskunftspflichtige nicht in anderen Verfahren 
oder für andere Zwecke verwenden. Sie sind auf die 
Verpflichtung zur Einhaltung des Statistikgeheimnis-
ses, auch nach Beendigung der Tätigkeit in der Statis-
tischen Dienststelle, unter Bezugnahme auf §§ 7, 8 
NStatG und § 16 Bundesstatistikgesetz (BStatG) 
schriftlich hinzuweisen.  

 
Räumliche Abschottung 
 
 

2. Die Statistische Dienststelle (§ 2) ist räumlich von an-
deren Verwaltungsstellen zu trennen. Insbesondere 
sind die Räume der Statistischen Dienststelle durch 
geeignete technische Vorkehrungen, z. B. durch ein 
besonderes Schließsystem, gegen unbefugten Zutritt 
zu sichern. 
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Technische Abschottung 
 
3. Werden personenbezogene Daten und Einzelangaben 

automatisiert verarbeitet, so ist durch Passworte und 
andere Sicherungssysteme nach dem Stand der 
Technik zu gewährleisten, dass nur Bedienstete der 
Statistischen Dienststelle und besonders autorisierte 
Personen (z. B. namentlich festgestellte System-
Administratoren) Zugang zu diesen Daten haben. Die 
besonders autorisierten Personen der Zentralen Da-
tenverarbeitung sind in die Verpflichtung auf das Sta-
tistikgeheimnis nach Ziffer 1 einzubeziehen. 

 
Organisatorische Abschottung 
 
4. Die erkennbar an die Statistische Dienststelle gerichte-

te Post ist dieser ungeöffnet auf dem direkten Wege 
von der Poststelle zuzuleiten. Beim Transport ist si-
cherzustellen, dass Unbefugte keine Einsicht nehmen 
können; entsprechendes gilt bezüglich der abzusen-
denden Post, soweit diese Einzelangaben enthält.  
 
Fehlgeleitete Eingänge, die für die Statistische Dienst-
stelle bestimmt sind, sind ihr auf direktem Wege im 
geschlossenen Umschlag zuzuleiten. Der Umschlag ist 
entsprechend zu kennzeichnen. 
 

5. Ausgefüllte Erhebungsunterlagen und Unterlagen oder 
Datenträger mit Einzelangaben, aus denen Rück-
schlüsse auf einzelne Personen gezogen werden kön-
nen, sind in der Statistischen Dienststelle unter Ver-
schluss aufzubewahren. 

 
(2) Die Abschottung nach Abs. 1 Ziffer 1 bis 5 beginnt mit dem 

Eingang von Erhebungsvordrucken oder der Übermittlung 
von Einzelangaben und endet mit Abschluss der Be- und 
Verarbeitung. Dies gilt auch, wenn aufgrund von § 8 Abs. 2 
und 3 NStatG Einzelangaben übermittelt werden. 

 
§ 4 

Geheimhaltung 
 

Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse von 
Betroffenen, die aufgrund einer Landes- oder Kommunalstatistik 
gemacht werden, sind nach § 7 NStatG geheim zu halten. Dies 
gilt auch für Angaben, die nach § 8 NStatG von der Landessta-
tistikbehörde übermittelt werden. Im Übrigen gelten die Regelun-
gen des Bundesstatistikgesetzes und des Niedersächsischen 
Statistikgesetzes in der jeweils geltenden Fassung entspre-
chend. 

§ 5 
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Abschottung des 
Amtes für Statistik und Stadtforschung der Stadt Braunschweig 
vom 27. September 1988 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig 
Nr. 10 vom 5. Oktober 1988, S. 43) außer Kraft. 
 

Braunschweig, den 9. Juli 2008 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I. V. 
Zwafelink 

Stadtbaurat 
 
 
Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht.  
 
Braunschweig, den 9. Juli 2008 
 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I.V. 
Zwafelink 

Stadtbaurat 
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Herausgegeben vom Rechtsreferat der Stadt Braunschweig. Erscheint nach Bedarf. 


